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Nach der Angst um die Gesund-
heit bestimmt die wirtschaftliche 
Zukunftsangst das Leben der 
Menschen in besonderer Weise. 
Dem haben die Tarifpartner VKA 
(Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände), dbb und 
ver.di mit Regelungen zur Kurz-
arbeit im kommunalen Bereich Rechnung getragen. Dabei einigten 
sich die Tarifpartner auf Eckpunkte für einen Tarifvertrag, die Sicher-
heit und Klarheit bringen – für die Beschäftigten und die Kommunen. 
dbb Tarifchef Volker Geyer zusammenfassend: „Unsere beiden Kern-
botschaften lauten: Erstens: Dort, wo durch die Corona-Pandemie ak-

tuell Arbeit wegfällt, gilt ein um-
fassender Beschäftigungsschutz. 
Die Arbeitsplätze sind langfristig 
gesichert. Zweitens ist es uns ge-
lungen, die Verluste des Netto-
einkommens auf ein Minimum zu 
begrenzen.“ Außerdem stellte er 
klar, dass dieser Tarifvertrag ein 
Beitrag sei, um eine absolute Aus-
nahmesituation zu regeln. Geyer 
wörtlich: „Das ist kein Muster. 
In aller Deutlichkeit: Das ist ein 
zeitlich und inhaltlich begrenzter 
Ausnahmefall, den wir hier re-
geln. Denn grundsätzlich haben 
wir im öff entlichen Dienst zu viel 
und nicht zu wenig Arbeit.“
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Tarifpolitische Handlungsfähigkeit bewiesen:

„Ein Ergebnis, 
das Sicherheit gibt“

Volker Geyer
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Zur Einordnung des „Covid 19 Tarifvertrages“  
mit der VKA 
Der Tarifvertrag mit den Kommunen kann vor Ort nur unter Beteiligung der dortigen 
Personal- und Betriebsräte angewandt werden. Seine Geltung unterliegt zeitlich und 
räumlich strengen Vorgaben. Die Tarifpartner haben außerdem klargestellt, dass der Ta-
rifvertrag zur Kurzarbeit nicht für die kommunale Kernverwaltung (Personal, Bauver-
waltung, Sozial- und Erziehungsdienst, sofern sie kommunal getragen werden) sowie 
die Ordnungs- und Hoheitsverwaltung gedacht ist. 

Das Ergebnis im Detail

Aufstockung des Nettoeinkommens – Kurzarbeitergeld  
und Aufstockung
Von der Bundesagentur wird während der Kurzarbeit 60 Prozent (bei Beschäftigten mit 
Kindern 67 Prozent) der Nettoentgeltdifferenz zwischen bisherigem Einkommen und 
Einkommen während der Kurzarbeit als Kurzarbeitergeld gezahlt.
Der dbb hat durchgesetzt, dass die Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld in den Entgelt-
gruppen 1 bis 10 auf 95 Prozent des bisherigen Nettoentgelts aufstocken, ab Entgelt-
gruppe 11 auf 90 Prozent. Damit ist sichergestellt, dass das Nettoeinkommen nur in 
geringem Umfang abgesenkt wird. Die Aufstockungszahlung ist zusatzversorgungs-
pflichtiges Entgelt.
Bei vollständigem Wegfall des Entgelts beziehen die betroffenen Beschäftigten nur 
noch Kurzarbeitergeld und die vereinbarte Aufstockung, bei teilweisem Wegfall des 
Entgelts, wenn also nicht die gesamte Arbeit wegfällt, beziehen die betroffenen Be-
schäftigten für die tatsächlich geleistete Arbeit ihr anteiliges Entgelt und für die weg-
gefallene Arbeit Kurzarbeitergeld und Aufstockung. Die Auszahlung des Betrags, der 
sich aus Kurzarbeitergeld, Aufstockung und anteiligem Entgelt zusammensetzt, erfolgt 
zum gleichen Zeitpunkt wie die bisherige Entgeltzahlung. 

Sonstige Zahlungen unverändert
Die Tarifpartner haben außerdem vereinbart, dass zahlreiche weitere Ansprüche so be-
rechnet werden, als würde im bisherigen Umfang weitergearbeitet: das Urlaubsentgelt, 
das Urlaubsgeld, die Jahressonderzahlung und vermögenswirksame Leistungen. Hier 
kommt es also zu keinerlei Kürzungen.

Betriebliche Gremien  
entscheiden weiterhin
Mit unserem Tarifvertrag wird verhin-
dert, dass auf betrieblicher Ebene unter-
schiedliche Regelungen mit unterschied-
lichem Niveau abgeschlossen werden. 
Durch den Tarifvertrag sind nun alle be-
troffenen Beschäftigten umfassend ge-
schützt. Die betrieblichen Gremien 
entscheiden mit, wer konkret von der 
Kurzarbeit betroffen ist.  
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Zeitliche und personelle 
Eingrenzung 
Der Tarifvertrag gilt nur für die aktu-
elle Corona-Pandemie. Er tritt am 1. April 
2020 in Kraft und endet am 31. Dezem-
ber 2020 ohne Nachwirkung. Er hat eine 
Erklärungsfrist bis zum 15. April 2020. Von 
der Kurzarbeit ausgenommen sind bei-
spielsweise Schwangere sowie werdende 
Väter, bei denen sich das Kurzarbeitergeld auf die Berechnung des Elterngelds auswir-
ken würde, Auszubildende und Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. 
Für Beschäftigte in der Arbeitsphase der Altersteilzeit kann § 10 TV FlexAZ angewandt 
werden, also die Arbeitsphase um die Hälfte der Kurzarbeitszeit verlängert und die Frei-
stellungsphase entsprechend gekürzt werden.

Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen 
Während der Kurzarbeit und für einen Zeitraum von drei Monaten nach dem Ende der 
Kurzarbeit sind betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen.

Vorrangige Wiedereinstellung 
Beschäftigte, deren befristeter Arbeitsvertrag wegen der Kurzarbeit nicht verlängert 
wurde, sind im Anschluss an die Kurzarbeit bei entsprechender Eignung vorrangig wie-
dereinzustellen.

Bewertung 
Für Geyer stellt das Ergebnis einen wichtigen Eckpfeiler dar: „In einer Zeit, in der Ge-
wissheiten schwinden und Zukunftsängste rasant zunehmen, haben wir gezeigt, dass 
die Tarifpartner im öff entlichen Dienst handlungsfähig sind. Wir haben Arbeitsplätze 
gesichert und Nettoeinkommen gewahrt. Und das haben wir zügig und mit hoher Be-

reitschaft aller beteiligten Partner zum 
Kompromiss hinbekommen. Das gibt Si-
cherheit und zeigt, dass Tarifautonomie 
als gelebte Demokratie auch in schwie-
rigen Zeiten funktioniert.“
Andreas Hemsing (stellvertretender Vor-
sitzender der BTK und komba-Chef), der 
die Verhandlungen gemeinsam mit Vol-
ker Geyer geführt hat, ergänzt: „Die bis-
herigen Tarifverträge beinhalten keine 
Grundlage für Kurzarbeit. Jedoch ermög-
lichen Betriebsverfassungsgesetz oder 
in einigen Ländern auch Personalvertre-
tungsgesetze bereits heute die Möglich-
keit für solche Vereinbarungen. Aus die-
sem Grund macht die aktuelle Situation 
eine bundesweit einheitliche Regelung, 
auch im Sinne der Gleichbehandlung, er-
forderlich. Unser absolutes Ziel ist es, Ein-

Andreas Hemsing
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dbb und komba helfen!
Als Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fachkompetente Vertre-
tung Ihrer Interessen ebenso sicher wie die sachkundige Beratung bei Problemen am 
Arbeitsplatz. Ihre ehrenamtlichen komba Kolleginnen und Kollegen kennen die Fragen 
und Probleme in den Kommunen und Betrieben, denn sie arbeiten selber dort. Rechts-
beratung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Informationen und Seminarangebote 
sind nur einige weitere Leistungen. komba ist die Kommunalgewerkschaft der kurzen 
Wege: Ob nun zu der Kommunal- und Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu 
den Betrieben oder zu Ihnen. Aber das ist noch nicht alles: Der dbb tritt als eigenstän-
diger Tarifpartner machtvoll den Arbeitgebern von Bund, Ländern und Kommunen ge-
genüber – und setzt, wenn es sein muss, Forderungen auch mit Streiks durch. komba 
und dbb zusammen bieten also beides: Individuelle, praxisbezogene Hilfe und Unter-
stützung im beruflichen Alltag genau so wie eine konsequente, kämpferische Interes-
senvertretung auf höchster Ebene.

Nähe ist unsere Stärke – und unsere Stärke ist Ihnen nah.
Weitere Informationen: www.komba.de

Name

Vorname

Geb.-Datum

Straße

PLZ/Ort

E-Mail

  Ich möchte komba-Mitglied werden. Bitte senden Sie mir einen 
 Mitgliedantrag zu.

  Ich möchte zunächst komba-Informationsmaterial erhalten.

Zutreffendes bitte ankreuzen:

  Beamter / Beamtin  in Ausbildung
  Arbeitnehmer/in  im Ruhestand

  Allg. Verwaltungs-Dienst   Gesundheits- und Pflegedienst
 technischer Dienst   Sozial- und Erziehungsdienst
  Ver- und Entsorgung   Feuerwehr / Rettungsdienst

  andere Berufsgruppe

komba gewerkschaft, Tarifkoordination, Norbertstraße 3, 50670 Köln, Tel: 02 21. 91 28 52 - 0, 
Fax: 02 21. 91 28 52 - 5, E-Mail: bund@komba.de, Internet: www.komba.de

Datum / Unterschrift

Datenschutzhinweis: Wir speichern und verarbeiten die uns mitgeteilten Daten, um den uns  
erteilten Auftrag zu erfüllen. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 (1) b DSGVO. Es erfolgt  
keine Weitergabe an Dritte, sondern lediglich an Auftragsverarbeiter. Wir löschen die Daten, wenn sie 
für die verfolgten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
ist: komba gewerkschaft e.V., Friedrichstraße 169, 10117 Berlin. Unseren Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter derselben Anschrift oder unter der E-Mail: bund@komba.de. Informationen 
über Ihre Rechte als Betroffener sowie weitere Informationen erhalten Sie hier: www.komba.de/
metanavigation-bund/datenschutzerklaerung.html  

Bestellung weiterer Informationen

kommen und Beschäftigung zu sichern. 
Daher muss klar sein, dass eine flächen-
deckende Regelung für Kurzarbeit im öf-
fentlichen Dienst ausschließlich für be-
stimmte abgestimmte Bereiche und den 
Sonderfall der Corona-Krise gelten darf. 
Diese Regelung ist definitiv nicht als Frei-
fahrtschein für mögliche andere Situati-
onen zu sehen.“

Aktuelle Informationen auf www.dbb.de
Über weitere Fragestellungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie informie-
ren wir immer aktuell unter 
www.dbb.de/corona-informationen-tarifbeschaeftigte.html.


